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1 Zweck und Grundlagen der Untersuchungen 

Es soll eine gutachtliche Stellungnahme über die zu erwartenden Erschütterungen im Bereich der 

geplanten Wohnbebauung Bahnhofstraße in Rheinzabern abgegeben werden. Dabei ist zu unter-

suchen, ob die, durch den Schienenverkehr auf der Strecke 3400 hervorgerufenen Erschütterun-

gen die Anforderungen der DIN 4150 – Teil 2 /1/ und DIN 4150 – Teil 3 /2/ einhalten oder über-

schreiten.  

 

2 Anlagenstandort und Immissionsort  

Auf dem Grundstück 1514/45 an der Bahnhofstraße in Rheinzabern ist der Bau von 5 Reihen-

häusern (je 3 Wohneinheiten) in Nord-Süd-Richtung geplant. Die Häuser besitzen Erd-, Ober- 

und Dachgeschoss. Die Garagen- und Stellplätze entstehen zwischen den Wohneinheiten. Das 

Gebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Westlich verläuft die Bahnstrecke 

3400 (Rülzheim – Jockgrim). Parallel zu der Bahnlinie ist eine 3 m hohe Lärmschutzwand ge-

plant.  

 

Abbildung 1: Lageplan (nicht maßstäblich) 

Bahnstrecke 3400 (Rülzheim – Jockgrim) 
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3 Nutzung der Bahnstrecke 

Aktuell gibt die Deutsche Bahn folgende Nutzung der Strecke an. 
 

Tabelle 1: Eingangsdaten Schall 03 / Stand 2013 

 

Da die Strecke überwiegend vom Nahverkehr frequentiert wird und sich das Zugangebot stark 

der Nachfrage von Ländern und Kommunen orientiert, sind Aussagen über zukünftige Betriebs-

zahlen mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren zu betrachten. Die Prognosezahlen spiegeln den 

derzeitigen Planungsstand (Bundesverkehrswegeplan 2025) wieder und wurden nach dem heuti-

gen Betriebsstand den einzelnen Zuggattungen prozentual zugeordnet. Die Veränderungen zum 

aktuellen Stand ergeben sich fast vollständig durch die Berücksichtigung von Güterverkehr auf 

der Strecke. Dies sollte im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden. 

 

Tabelle 2: Eingangsdaten Schall 03 / Prognosestand 2025 
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4 Anforderungen an den Erschütterungsschutz 

Es ist hier zu unterscheiden zwischen Anforderungen zum Schutz vor Gebäudeschäden und An-

forderungen zum Schutz der Menschen in Gebäuden im Hinblick auf die Belästigung durch Er-

schütterungsimmissionen. 

 

4.1 Anforderungen zur Vermeidung von Gebäudeschäden 

Die DIN 4150 Teil 3 enthält Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit zur Beurteilung der Wir-

kung von kurzzeitigen Erschütterungen.  

Tabelle 3:Anhaltswerte nach  DIN 4150 – Teil 3 

 

Werden diese Anhaltswerte eingehalten, so treten Schäden im Sinne einer Verminderung des 

Gebrauchswertes, deren Ursachen auf Erschütterungen zurückzuführen wären, nach den bishe-

rigen Erfahrungen nicht auf. 
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4.2 Anforderungen zum Schutz der Menschen in Gebäuden 

In DIN 4150 Teil 2 werden Anforderungen an den Erschütterungsschutz genannt, bei deren Ein-

haltung eine erhebliche Belästigung von Menschen in Gebäuden ausgeschlossen werden kann.  

Tabelle 4:Anhaltswerte nach  DIN 4150 – Teil 2 

 

Als Beurteilungsgröße dient die bewertete Schwingstärke KBF, die aus den unbewerteten Erschüt-

terungssignalen (Schwinggeschwindigkeit bzw. Schnelle für alle drei Raumrichtungen) bestimmt 

wird. Aus dem aufgezeichneten Signal aller drei Raumrichtungen wird der Maximalwert KBFmax 

bestimmt und das Signal wird in i Takte von 30 Sekunden eingeteilt. Der den Takt i bestimmende 

Wert wird KBFTi genannt. In der Norm sind die Anhaltswerte Au und Ao genannt, die mit dem Wert 

KBFmax verglichen werden. Die Anforderungen der DIN 4150 Teil 2 gelten als eingehalten, wenn  

KBFmax < Au. 

Wird der untere Anhaltswert Au überschritten ist zu prüfen, ob der obere Anhaltswert Ao eingehal-

ten ist und ob die Erschütterungseinwirkungen selten oder häufig auftreten. Wird bei dieser Prü-

fung der Anhaltswert Ao eingehalten und die Erschütterungen sind seltene Ereignisse, sind auch 

die Anforderungen der Norm eingehalten. Treten die Erschütterungen häufig auf, so ist die Beur-
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teilungs-Schwingstärke KBFTr zu ermitteln und mit dem Anhaltswert Ar zu vergleichen. Dabei wer-

den Erschütterungen, die unter der Schwelle von KBFTi = 0,1 liegen, gleich 0 gesetzt, um die Beur-

teilungs-Schwingstärke KBFTr nicht wesentlich anzuheben. Die Anforderungen der DIN 4150 Teil 2 

gelten auch dann als eingehalten, wenn KBFTr < Ar ist. Bei durch Schienenverkehr verursachten 

Erschütterungen wird bei einer Überschreitung des unteren Anhaltswertes Au durch die maximale 

bewertete Schwingstärke KBFmax in einem weiteren Prüfschritt die Beurteilungs-Schwingstärke 

KBFTr ermittelt und mit dem Anhaltswert Ar verglichen. Des weiteren wird bei der Ermittlung der 

Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr aus Schienenverkehrserschütterungen der Faktor zur Berück-

sichtigung der erhöhten Störwirkung für Einwirkungen während der Ruhezeiten nicht angewen-

det. Die Messungen der Erschütterungsimmissionen werden für alle drei Raumrichtungen an den 

Orten mit den größten zu erwartenden Erschütterungen vorgenommen. Das ist für vertikale Er-

schütterungen in der Regel die Deckenfeldmitte des Fußbodens des zu untersuchenden Rau-

mes. Im vorliegenden Fall ist die Erschütterungsquelle (Bahnstrecke) vorhanden, nicht jedoch 

das geplante Gebäude. Messungen der Erschütterungsimmissionen können daher nicht an den 

eigentlichen Immissionsorten durchgeführt werden. Die Immissionswerte in den geplanten Ge-

bäuden müssen aus Messwerten, die im Baugrund gewonnen werden, prognostiziert werden. 

Erfahrungsgemäß sind die Erschütterungsamplituden auf der Decke höher als im ungestörten 

Baugrund. Nach den Erfahrungen kann man bei Schienenverkehr davon ausgehen, dass die ver-

tikale Komponente maßgebend ist, da die horizontalen Schwingungen im freien Gelände weniger 

auf die Gebäudefundamente übertragen werden als die vertikalen Schwingungen. Der Übertra-

gungsfaktor zwischen ungestörtem Baugrund und Gebäudefundament liegt bei zweigeschossigen 

Häusern in der Regel bei 0,5. Für die Überhöhung auf der oberen Decke gegenüber der 

Fundamentschwingung kann üblicherweise ein Wert von 6 angesetzt werden. Zur Beurteilung der 

in Gebäuden auf Menschen einwirkenden Erschütterungsimmissionen werden daher die im un-

gestörten Baugrund ermittelten Messwerte in z-Richtung mit dem Faktor 3 multipliziert. Die oben 

genannten Anhaltswerte Au, Ao und Ar sind in ähnlicher Weise wie Lärmimmissionsrichtwerte ab-

hängig von der Gebietsnutzung des Gebietes, in dem das schützenswerte Objekt liegt. Auch bei 

städtebaulichen Planungen von Baugebieten - wie im vorliegenden Fall - sollten die Anhaltswerte 

Au und Ar nach Tabelle 1 der DIN 4150 Teil 2 eingehalten werden (siehe Abschnitt 6.5.3.4b der 

Norm). Im vorliegenden Fall sind auf Grund eines rechtskräftigen B-Plans die Werte der Zeile 3 

der Anhaltswerttabelle der DIN 4150 Teil 2 zugrunde zu legen (Schutz entsprechend den Anfor-

derungen für Mischgebiete nach der Baunutzungsverordnung).   
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5 Messung der Erschütterungsimmissionen im Baugrund 

5.1 Messzeitpunkt 

Die Messungen wurden an der Schienenstrecke am 06. Februar 2014 in der Zeit von 10.40 Uhr 

bis 13.20 Uhr durchgeführt. 

5.2 Messort 

Es wurde am nördlichen Ende des Baufeldes auf einem bestehenden Treppenabsatz gemessen. 

5.3 Messeinrichtung 

Es wurde mit dem Schwingungsmessgerät Svan 958 in Verbindung mit dem für Messungen nach 

DIN 4150 vorgesehenen Aufnehmer SV 207 A der Firma Svantek gemessen. Hierbei handelt es 

sich um einen triaxialen Meßaufnehmer. 

Hierbei wurden für die drei Raumrichtungen die folgenden Orientierungen gewählt:  

 x-Richtung: horizontal parallel zur Bahnlinie  

 y-Richtung: horizontal senkrecht zur Bahnlinie  

 z-Richtung: vertikal  

 

Die Messungen wurden bei jeder Zugvorbeifahrt handgetriggert gestartet. 
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5.4 Messergebnisse und Prognosewert 

5.4.1 Einwirkung auf bauliche Anlagen 

Es ergaben sich folgende Summenwerte: 

Tabelle 5: Messwerte vmax in mm/s 

Messung Vmax [mm/s] 

 x-Richtung y-Richtung z-Richtung 

1 0,06 0,04 0,06 

2 0,04 0,05 0,04 

3 0,08 0,12 0,07 

4 0,04 0,04 0,04 

5 0,03 0,05 0,03 

6 0,05 0,06 0,05 

7 0,06 0,06 0,06 

8 0,009 0,03 0,01 

9 0,05 0,04 0,05 

 

Da die Anhaltswerte für die Beurteilung der Einwirkung auf bauliche Anlagen nach DIN 4150-3 

weit unterschritten werden, wurden für die Übertragung auf das Fundament und die Gebäudede-

cke frequenzunabhängige Faktoren angesetzt. Der Übertragungsfaktor zwischen ungestörtem 

Baugrund und Gebäudefundament liegt bei zweigeschossigen Häusern in der Regel bei 0,5. Für 

die Überhöhung auf der oberen Decke gegenüber der Fundamentschwingung kann üblicherweise 

ein Wert von 6 angesetzt werden. Unter Berücksichtigung eines Übertragungsfaktors von 3 ergibt 

sich aus Messung 3 eine max. Schwingschnelle von 

 

Vmax = 0,36 mm/s = 

 

Dieser Wert unterschreitet deutlich den zulässigen Wert von 15 mm/s.  
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5.4.2 Einwirkung auf den Menschen  

 

Es ergaben sich folgende Maximalwerte:  

 

Tabelle 6: Messwerte KBF,max  

Messung KBF,max 

 x-Richtung y-Richtung z-Richtung 

1 0,008 0,007 0,001 

2 0,009 0,006 0,0008 

3 0,04 0,04 0,0009 

4 0,01 0,009 0,002 

5 0,008 0,006 0,0008 

6 0,009 0,008 0,0006 

7 0,02 0,01 0,005 

8 0,009 0,007 0,0006 

9 0,008 0,006 0,0004 

 

Unter Berücksichtigung eines Übertragungsfaktors von 3 ergibt sich aus Messung 3 eine max. 

KB-Wert von  

KBF,max = 0,12. 

Bei der Ermittlung von KBF-bewerteten Größen treten erfahrungsgemäß messtechnisch bedingte 

Unsicherheiten bis etwa 15% auf.  

 

Sowohl der ermittelte Wert als auch der Wert des oberen Vertrauensbereiches von 0,14 unter-

schreiten den unteren Anhaltswert Au für ein allgemeines Wohngebiet von  

0,15. 

Der untere Anhaltswert Au nachts von 

0,1 

wird überschritten.  
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Die Messung 3 war die Vorbeifahrt eines Güterzuges. Der obere Anhaltswert Ao = 0,2 wird nicht 

überschritten und das Ereignis findet nur selten am Tag statt, somit sind die Anforderungen auch 

erfüllt.  

Für die Stadtbahn-Vorbeifahrten ergeben sich Werte von KBF,max = 0,06 bzw. 0,07 einschließlich 

der Unsicherheit. Hier wird auch der zulässige Nachtwert von 0,1 unterschritten. 

 

Der fachlich Verantwortliche   

   

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Meyer   Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paulini 


